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Ergänzung von Bau und Betriebsanforderungen

Arbeitsmittel-
Hersteller

Arbeitsmittel-
Betreiber



AG darf nur AM zur Verfügung stellen/verwenden lassen, die den für sie 
geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz                         
entsprechen. 

Vorschriften dieser Verordnung 

in deutsches Recht umgesetzte 
Gemeinschaftsrichtlinien, die 
zum Zeitpunkt des AM-Bereitstellens
auf dem Markt gelten

Für eigene Zwecke selbst hergestellte AM müssen den grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen anzuwendender Gemeinschaftsrichtlinien 
entsprechen. 

Anforderungen an zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel (§ 5 Abs. 3 BetrSichV)
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Anhang 1
Rl 2006/42/EG

Anhang VII A.
Rl 2006/42/EG

Artikel 5
Rl 2006/42/EG

Artikel 12
Rl 2006/42/EG

Artikel 5
Rl 2006/42/EG

Voraussetzungen zum Bereitstellen und 
erstmaligen Verwenden z.B. von Maschinen

Sicherheits- u.                         
Gesundheitsschutz-

anforderungen umsetzen

technische Unterlagen                      
verfügbar halten

Betriebsanleitung beifügen 

Konformitätsbewertungs-
verfahren durchführen

Konformitätserklärung              
beifügen

CE-Kennzeichnung 
anbringen

Voraussetzungen
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Anforderungen an zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel (§ 5 Abs. 3 BetrSichV) 

wesentlich 
veränderte AM

Eigenbau neue AM umgebaute AM
bereits zur 
Verfügung 

gestellte  AM

allgemeine 
Anforderungen 

für alle AM 
BetrSichV u. TRBS

Anforderungen 
für                 

spezielle AM 

Binnenmarkt-Richtlinien
baujahrspez.
Binnenmarkt-

Richtlinien

harmonisierte Normen
baujahrspez.
harmonisierte 

Norm

ergänzende 
Anforderungen 

betriebs- u. AM-spezifische 
Schutzmaßnahmen

Arbeitsmittel (AM)Arbeitsmittel (AM)
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Befehls-Befehls-
einrichtungen1

IngangsetzenIngangsetzen2

Stillsetzen3

Not - AusNot - Aus4

Gefahrquellen5

Aufstellung
Stabilität

Aufstellung
Stabilität6

BelastbarkeitBelastbarkeit
Bruchgefahren7

Beleuchtung9

heiße/kalte
Oberflächen
heiße/kalte

Oberflächen10

Warneinrichtungen Warneinrichtungen 
Kontrollanzeigen    11

InstandhaltungInstandhaltung12

Trennung vonTrennung von
Energiequellen13

KennzeichnungKennzeichnung14
Schutz-

einrichtungen
Schutz-

einrichtungen8

ArbeitsplätzeArbeitsplätze15

Brand; Emissionen  16

Ex-SchutzEx-Schutz17

elektr.Gefährdung   18

andere Energien   andere Energien   19

A
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BetrSichV 2015 - Fundstellen für Ausrüstungsanforderungen

ehemalige 
Mindestanforderungen             

für Arbeitsmittel                      
gemäß § 7 Abs.1Nr.2 

siehe: „Synopse zur neuen 
Betriebssicherheitsverordnung“ www.baua.de

Betriebs-
sicherheits-
verordnung

2015

BetrSichV

Betriebs-
sicherheits-
verordnung

2015

BetrSichV
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Bisherige Anforderungen an in 
Betrieb genommene Arbeitsmittel

Anforderungen an
neue Arbeitsmittel
Anforderungen an
neue Arbeitsmittel

Abweichung mit Schutz 
der Beschäftigten vereinbar

Abweichung mit Schutz 
der Beschäftigten vereinbar

ebenso wirksame 
Maßnahme

ebenso wirksame 
Maßnahme

Umsetzung der 
Anforderungen

A

bedingt      
unverhältnismäßige 

Härte
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ermittelt

Umsetzung 
entsprechend 

Stand der
Technik

AM-Verwendung 
nach S.d.T 

sicher

keine / unzureichende
Gefährdungsvermeidung

organisatorische und
personenbezogene
Schutzmaßnahmen

PSA-Reduzierung

TOP-Prinzip

Schutzmaßnahmen 
gemäß

BetrSichV und TRBS

TRBS-
Vermutungswirkung

Abweichung 
zulässig, wenn  

H&S zumindest in 
vergleichbarer 

Weise gewährleistet 

Grundpflichten des Arbeitgebers (§ 4 BetrSichV)

Schutzmaßnahmen
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Stand der Technik (SdT) (Begriff gemäß § 2 Abs.10 BetrSichV)

Entwicklungsstand
fortschrittlicher

► Verfahren
► Einrichtungen /
► Betriebsweisen

vergleichbare
Verfahren Q
erfolgreich in
Praxis erprobt

?? ja

SdT-
Bestimmung

Lässt praktische 
Eignung zum Schutz der 

Gesundheit u. zur Sicherheit 
Beschäftigter/anderer Personen 

gesichert erscheinen!

SdT-Ermittlung beim AM-Verwenden erfolgt vorrangig         
TRBS-basiert 

weitere Erkenntnisquellen z.B.  

► gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse,                                                        
z. B. in DGUV Regeln  

► BAuA-Veröffentlichungen oder

► Fachveröffentlichungen von Branchenverbänden

BekBS 1114
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Anlässe für Überprüfungen von Sicherheitsmaßnahmen

Anpassung an den Stand der 
Technik bei der Verwendung 

von Arbeitsmitteln

BekBS
1114

Anlässe für Überprüfungen                                              
der Arbeitsmittel-Sicherheit:

► allg. wiederkehrende Prüfungen

► Änderungen der/des  
� Arbeitsmittels  
� Arbeitsaufgabe    
� Arbeitsverfahrens     
� Umgebungsbedingungen

► neue Erkenntnisse z. B. nach
� Unfällen
� Beinahe-Ereignissen
� überarbeitetem Regelwerk
� SdT-Änderungen beim                         

Bereitstellen auf dem Markt

Regelmäßige Überprüfung von 
Gefährdungsbeurteilungen               

(§ 3 Abs. 7 BetrSichV)
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Anpassung an den Stand der Technik

► Überprüfung der AM-Sicherheit im Vergleich zum Stand der Technik 
der AM-Verwendung (zum Zeitpunkt der Überprüfung)

► jeweils Einzelfall bezogene Bewertungen. Es ist 

� zu ermitteln

� festzulegen und 

� zu dokumentieren

wie Sicherheit und Gesundheitsschutz Beschäftigter auf andere 
Weise gleichwertig gewährleistet werden können.

► Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und                                     
präventiven Nutzen der Maßnahme?
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Anlass                                             
zur Überprüfung der 

AM-Sicherheit 
gegeben?

Maßnahmen-
anpassung zur AM-

Sicherheit           
nötig?

technische 
Maßnahmen  

möglich?

organi-
satorische u./od. 

personenbezogene 
Maßnahmen            

möglich?

bestehende Maßnahmen zur sicheren AM-Verwendung überprüfen

AM außer Betrieb nehmen!

technische                       
Maßnahmen allein 

ausreichend?

Maßnahmen
durchführen

AM mit veränderten 
Maßnahmen weiterverwenden

AM unverändert 
weiterverwenden

Maßnahmen
durchführen

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

jaja



Verhältnismäßigkeit ggf. zu ergreifender Maßnahmen

Geeignetheit 

Erforderlichkeit

Angemessenheit

Zweck sicherer AM-Verwendung                                       
wird erreicht oder gefördert 

Zur Ziel-Erreichung steht kein anderes            
gleich wirksames Mittel zur Verfügung, 
das weniger belastet.

Maßnahme führt nicht zu einem Nachteil, 
der außer Verhältnis zum angestrebten 
Erfolg steht. 

Betrachtung des Einzelfalls sowie 
Abwägung der Vor- und Nachteile 

Maßnahme ist verhältnismäßig Q

+

+
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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